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IIP Ingenieurbüro Invest-Projekt GmbH 

Am Spielplatz 1  

39448 Börde-Hakel 

 

Vorentwurf - Bebauungsplan "Solarpark Haferbreiter Weg" in der Ge-

meinde Hohenberg-Krusemark 

Ihr Zeichen: je-se 

 

Sehr geehrte Frau Sechting, 

 

mit Schreiben vom 05.11.2020 baten Sie das Landesamt für Geologie und 

Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) um eine Stellungnahme im Rahmen der 

Vorentwurfsplanungen zur Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes der Ge-

meinde Hohenberg-Krusemark. 

 

Durch die zuständigen Fachdezernate der Bereiche Geologie und Bergbau 

des LAGB erfolgten Prüfungen zur o.g. Planung, um Sie auf mögliche geolo-

gische / bergbauliche Beeinträchtigungen hinweisen zu können. 

 

Aus den Bereichen Geologie und Bergwesen kann Ihnen folgendes mitgeteilt 

werden: 

 

Bergbau 

 

Für den Bebauungsplan "Solarpark Haferbreiter Weg" gilt: 

 

Bergbauliche Arbeiten, die den Maßgaben des Bundesberggesetzes unter-

liegen, sind für den Bereich der Antragsfläche nicht geplant. 

 

Hinweise auf mögliche Beeinträchtigungen durch umgegangenen Altbergbau 
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liegen dem Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt ebenfalls nicht vor. 

 

Bearbeiter: Herr Thurm (0345 - 5212 187), Herr Schone (0345 - 5212 218) 

 

Geologie 

 

Ingenieurgeologie und Geotechnik: 

 

Vom tieferen geologischen Untergrund ausgehende, durch natürliche Subrosionsprozesse beding-

te Beeinträchtigungen der Geländeoberfläche sind dem LAGB im Plangebiet nicht bekannt. 

 

Zum Baugrund im Bereich des Vorhabens gibt es ebenfalls keine Bedenken oder besonderen 

Hinweise. 

 

Bearbeiter: Herr Schönberg (0391 - 53579 507) 

 

Hydro- und Umweltgeologie: 

 

Aus hydrogeologischer Sicht sind beim gegenwärtigen Kenntnisstand keine Bedenken zu äußern. 

 

Hinweise: 

 

Der Flurabstand (Grundwasserstand unter Gelände) ist nach im LAGB vorhandenen Unterlagen 

> 3 m. 

 

Es wird empfohlen, die Nutzungsgeschichte der Fläche zu recherchieren um das Risiko des Auf-

findens von Bodenverunreinigungen zu präzisieren. 

 

Bearbeiter: Herr Dr. Balaske (0345 - 5212 180) 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Häusler 


